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Sitzung vom  31. März 2020  

Beschl. Nr. 2020-71 

A1.3.2 Gemeindewahlen und -abstimmungen 
Verzicht kommunale Volksabstimmung vom 17. Mai 2020 

 
 
Ausgangslage 
 
Die zur Eindämmung des Corona-Virus nötigen Massnahmen haben Auswirkungen auf die 
politischen Rechte. Dies gilt insbesondere für die Organisation und Durchführung der 
angeordneten eidgenössischen Volksabstimmung am 17. Mai 2020.  
 
Der Bundesrat hat daher am 18. März 2020 beschlossen, auf die Durchführung der 
eidgenössischen Volksabstimmung im Mai zu verzichten. Er wird grundsätzlich bis Ende Mai 
2020 entscheiden müssen, ob der Urnengang vom 27. September 2020 stattfindet und 
welche Vorlagen zur Abstimmung gelangen werden. 
 
Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat am 25. März 2020 ebenfalls beschlossen, auf die 
Durchführung der angeordneten kantonalen Volksabstimmung im Mai zu verzichten. 
 
Erwägungen 
 
Die Stadt Adliswil ist für die Totalrevision der Statuten des Zweckverbands ARA Sihltal 
Sitzgemeinde. Die Abstimmung über diese Vorlage war ebenfalls auf den 17. Mai 2020 
geplant. 
 
Aufgrund der Entscheidungen des Bundesrats sowie des Regierungsrats des Kantons Zürich 
soll auch der Abstimmungstermin für die Totalrevision der Statuten des Zweckverbands ARA 
Sihltal zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden. Es wird empfohlen, einen neuen 
Abstimmungstermin mit den Verbands- und Bezirksgemeinden zu koordinieren.  
 
 
Auf Antrag des Stadtpräsidenten fasst der Stadtrat, gestützt auf § 57 Abs. 1 des Gesetzes 
über die politischen Rechte und Art. 47 Abs. 14 der Gemeindeordnung Stadt Adliswil, 
folgenden 
 

Beschluss: 

1 Auf die kommunale Abstimmung für die Totalrevision der Statuten des 
Zweckverbands ARA Sihltal am 17. Mai 2020 wird verzichtet. 
 

2 Die Terminierung der Vorlage der Totalrevision der Statuten des Zweckverbands 
ARA Sihltal wird in Absprache mit den Verbands- und Bezirksgemeinden durch den 
Stadtrat Adliswil festgelegt. 
 

3 Dieser Beschluss ist öffentlich. 
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4 Mitteilung an: 
 
4.1 Zweckverband ARA Sihltal (mit separatem Schreiben) 
4.2 Verbandsgemeinden Zweckverband ARA Sihltal (mit separatem Schreiben) 
4.3 Grosser Gemeinderat 
4.4 Stadtrat 
4.5 Ressortleiter Einwohnerkontakte 
4.6 Abteilungsleiterin Einwohner- und Zivilstandswesen 
4.7 Weibelin 
4.8 Informatik (Pikettdienst) 
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